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Amtliches.
3Xuf Grund der Verordnung des Bundesrats zur

Ergänzung der Bekanntmachung über die Errichtung
von Preisprüfungsstellen und die Bersorgungsregelung
vom 25. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 607) voni
4. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 728) wird hier¬
mit für den Umfang der Monarchie mit Ausnahme
der Hohenzollernschen Lande folgende Ergänzung der
Anordnung vom 19. Januar 1816 — I A Ie 613 M
s. L., II 23 Cg. 493 M . d. ö. A , II b 844 M. s. H.
u. G., V 10 312 M . d. I . - angeordnet:

Artikel I.
Im 8 2 wird in Abs. 1 Ziffer1 hinter den Worten

ihre gewerbliche Niederlassung" hinzugesetzt: „und be¬
reits vor dem 1. Juli 1914 Biehhandel im Hauptberuf
betrieben haben."

Artikel II.
§ 2 Abs. 2 erhält folgende Zusätze:

5. Viehändler, die im Derbandsbezirk ihre gewerb¬
liche Niederlassung haben, jedoch vor dem 1. Juli

1914 Biehhandel im Hauptberuf nicht getrieben haben.
6- Landwirtschagtliche Bereinigungen (Zuchtgenossen-

schasten, Zuchtviehverbände), die ihren Sitz im Der-
bandsbezirke haben.

Artikel Hl.
Jm 8 3 wird folgender Absatz2 zugesetzt:
„Der nicht gewerbsmäßige Ankauf von Bieh vom

Landwirt oder Mäster zur Schlachtung für den eigenen
Bedarf, soweit er sich im örtlichen Verkehr ohne Versand
auf der Eisenbahn abwickelt, bedingt nicht die Mitglied¬
schaft zum Verband."

Artikel IV.
Diese Anordnung tritt am 15. Februar 1916 in

Kraft.
Berlin, den 3. Februar 1916.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

I . A. : Franke.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

J . A. : Lusensky
Der Ministerf. Landwirtschaft, Domänenu.Forsten.

Jm Aufträge:
Graf von Keyserling!.

Der. Minister des Innern.
3 V . Drews.

Satzung
für die Regelung des Vichaiikaufs im Regierungsbezirk

Wiesbaden.
8 1. Zur Regelung der Beschaffung, des Absatzes

und der Preise von lebendem Vieh (Rindern, Schafen
und Schweinen) ist auf Grund der Verordnung des
Bundesrats zur Ergänzung der Bekanntmachung über
die Errichtung von Preisprüfungsstellen und die Ver¬
sorgungsregelungvom 25. September 1915 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 607) vom 4. November 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 728) für den Umfang des Regierungsbezirks Wies¬
baden ein Verband gebildet.

Der Verband führt den Namen: Viehhandelsverband
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Der Verband ist rechtsfähig; er hat seinen Sitz in
Frankfurt a. M.

8 2. Der Verband überwacht und regelt die Be¬
schaffung von Vieh im Regierungsbezirk Wiesbaden und
dessen Absatz.

Er ist mit Genehmigung des Regierungspräsidenten
zu Wiesbaden befugt, die zu zahlenden Preise festzu¬
setzen und Bestimmungen über die beim Weiterverkauf
zulässigen Aufschläge zu treffen.

Die Derbandsmitglieder sind an die Einhaltung
der festgesetzten Preise gebunden.

8 3. Dem Verbände gehören an:
1. alle Viehhändler, die im Regierungsbezirk Wies¬

baden ihre gewerbliche Niederlassung und bereits
vor dem 1. Juli 1914 Diehhandel im Hauptberuf
betrieben haben. Falls sie binnen vier Wochen
vom Tage des Erlassens dieser Satzung dem Vor¬
stände die Erklärung abgeben, daß sie aus die Aus¬
übung des Gewerbebetriebes verzichten, erlischt die
Mitgliedschaft,

2. die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die den
Handel oder den Kommissionshandel mit Vieh be¬
treiben und ihren Sitz im Regierungsbezirk Wies¬
baden haben.
Die vorgenannten Mitglieder haben sich unverzüg¬

lich, längstens binnen vier Wochen vom Tage des Er¬
lasses dieser Satzung beim Verbände zur Mitgliederliste
anzumelden.

8 4. Aus Antrag können Mitglieder des Verbandeswerden:

1. Fleischer, die im Regierungsbezirk Wiesbaden Vieh
vom Landwirt oder Mäster kaufen wollen,

2. Viehhändler und landwirtschaftlicheGenossenschaften,
die, ohne im Regierungsbezirk Wiesbaden eine ge¬
werbliche Niederlassung oder ihren Sitz zu haben,
im RegierungsbezirkWiesbaden Vieh kaufen oder
Kommissionshandel mit Vieh betreiben wollen,

3. Viehhändler, die im Derbandsbezirk ihre gewerb¬
liche Niederlassung haben, jedoch vor dem 1. Juli
1914 Diehhandel im Hauptberuf nicht getrieben
haben.

4. landwirtschaftliche Vereinigungen (Zuchtgennssen-
schaften, Zuchtviehverbände), die ihren Sitz im Ver¬
bandsbezirke haben.
§ 5. Die Mitglieder des Verbandes erhalten vom

Vorstände eine Ausweiskarte. Genossenschaften erhalten
für die von ihnen zu bezeichnenden Personen Ausweis¬
karten. Sofern für eine Genossenschaftmehrere Perso¬
nen Ausweiskarten erhalten sollen, sind neben der Haupt-
ausweiskarte Nebenkarten auf die Personen auszustellen.
Händler, die Aufkäufer beschäftigen, haben für diese
auf den Namen lautende Nebenkarten zu beantragen.

Die Ausweiskarten sind von den Verbandsmitglie¬
dern bei jedem ihnen nach 8 7 vorbehaltenen Viehhan¬
delsgeschäft ohne Aufforderung vorzulegen.

Z 6. Die Ausstellung von Ausweiskarten ist zu
versagen, wenn Gründe vorliegen, die es rechtfertigen
würden, den Mitgliedern den Betrieb des Diehhandels
auf Grund der Verordnung vom 23. September 1915
zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel
(Reichs-Gesetzbl. S . 603) zu untersagen.

Die Versagung bann bei der Entscheidung auf An¬
träge zur Aufnahme als Mitglied nach § 4 auch dann
erfolgen, wenn wichtige Gründe gegen die Erteilung der
Ausweiskarte vorliegen.

Ueber die Erteilung entscheidet der Vorstand.
Der Vorstand kann einem Mitglieds die Ausweis¬

karte (8 5) entziehen, wenn Gründe vorliegen, die es
rechtfertigen würden, dem Mitglieds den Betrieb des
Viehhandels auf Grund der Verordnung vom 23. Sep¬
tember 1915 zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel (Reichs-Gesetzbl. S . 603) zu untersagen,
oder wenn das Mitglied wiederholt den Bestimmungen
dieser Satzung oder den gemäß § 11 erlassenen Anord¬
nungen des Vorstandes zuwiderhandelt.

Mit der Entziehung der Ausweiskarte verliert das
Mitglied das Recht zum Handel mit Vieh im Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden.

Ueber Beschwerden wegen der Versagung oder
Entziehung von Ausweiskarten sowie über alle den
Diehhandelsverband betreffenden Angelegenheiten ent¬
scheidet der Regierungspräsident zu Wiesbaden endgültig.

Wird einem Mitglied seine Ausweiskarte entzogen,
so werden damit gleichzeitig die für seine Aufkäufer
ausgestellten Nebenkarten ungültig.

Die Entziehung der Karte ist in den für die Be¬
kanntmachungen des Vorstandes bestimmten Blättern (8
19) aus Kosten des Mitgliedes zu veröffentlichen.

8 7. Der Ankauf von Vieh beim Landwirt oder
Mäster zur Schlachtung, der Ankauf von Vieh zum
Weiterverkauf, der kommissionsweise Handel mit Vieh
ist im RegierungsbezirkWiesbaden nur gestattet:

dem Verbände selbst mit Genehmigung des
Regierungspräsidenten, den Verbandsmitgliedern,
die von dem Vorstände eine Ausweiskarte erhalten
haben.
Der Handel mit Ferkeln und Läuferschweinen im

Gewicht unter 30 kg für das Stück fällt niht unter die
Bestimmungen der Satzung.

Der nicht gewerbsmäßige Ankauf von Vieh beim
Landwirt oder Mäster zur Schlachtung für den eigenen
Bedarf, soweit er sich im örtlichen Verkehr ohne Ver¬
sand auf der Eisenbahn abwickelt, bedingt nicht die
Mitgliedschaft zum Verband.

8 8. Ueber jedes nach 8 7 dem Verbände und
seinen Mitgliedern vorbehaltene Viehhandelsgeschäft ist
unter Kennzeichnung der gehandelten Tiere vom Käufer
eine vorschriftsmäßige Anzeige nach dem Muster A
dem Vorstande des Verbandes einzureichen Die An¬
zeige ist spätestens bei der Uebernahme des Viehes zu
erstatten, auch dann, wenn das Geschäft schon zu einem
früheren Zeitpunkt abgeschlossen worden ist.

Der Verkäufer kann eine Abschrift der Anzeige
verlangen, eine Abschrift der Anzeige muß der Verkäu¬
fer behalten und mindestens ein Jahr lang, voni Tage
des Kaufabschlusses ab gerechnet, aufbewahren

8 9 Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet,
über alle für ihre Rechnung im RegierungsbezirkWies¬
baden getätigten Viehankäufe Buch zu führen. In
das Buch, das mit fortlaufender Seitenzahl versehen
sein muß, sind einzutragen sämtliche Angaben über

den Kaufabschluß, die die Anzeige an den Verband
enthält, sowie die Angaben über den Weiterverkauf
der Tiere. Die Anlage des Buches hat nach dem Mu¬
ster B zu erfolgen. Das Buch ist auf Verlangen jeder¬
zeit dem Vorstande des Verbandes oder einem von
ihm Beauftragten zur Einsicht vorzulegen.

8 10. Organe des Verbandes sind:
1. Der Vorstand,
2. der Beirat,
3. die Mitgliederversammlung.
8 11- Der Vorstand führt die Geschäfte des

Verbandes; er vertritt den Verband gerichtlich und
äußergerichtlich.

Der Vorstand erläßt die näheren Anordnungen
zur Ausführung der im 8 2 dem Verbände übertragenen
Aufgaben und Befugnisse, er bedarf hierzu der Genhmi-
gung des Regierungspräsidenten.

8 12. Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzen¬
den und sechs Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und
die Mitglieder werden Stellvertreter bestellt.

Die Vorsitzenden und die Mitglieder sowie die
Stellverterter ernennt auf Widerruf der Regierungs¬
präsident zu Wiesbaden. Don den Mitgliedern werden
drei von den Handelskammern aus der Zahl der im
Regierungsbezirk Wiesbaden ansässigen Viehhändler,
drei von der Landwirtschaftskammer vorgeschlagen.
Das Gleiche gillt für die stellvertretenden Mitglieder.

Der Vorsitzende, die Mitglieder und Stellvertreter
der Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten
Ersatz ihrer Varauslagen.

Der Vorstand tritt auf Berufung des Vorsitzenden
oder seines Stellvertreters in dem in der Berufung be¬
stimmten Orte zusammen. Er muß binnen zwei Wo¬
chen berufen werden, wenn mindestens drei Mitglieder
es verlangen.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn außer dem
Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter mindestens zwei
Mitglieder oder deren Stellvertreter anwesend sind.

Die Beschlüsse werden, snweit nichts besonderes
bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt,
bei Sitmmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
oder seines Stellvertreters den Ausschlag.

Der Vorstand weist sich aus durch eine Bescheini¬
gung des Regierungspräsidenten zu Wiesbaden über
seine Zusammensetzung.

Erklärungen für den Vorstand sind rechtsverbind¬
lich, wenn sie von dem Vorsitzenden oder seinem Stell¬
vertreter und einem ordentlichen oder stellvertretenden
Vorstandsmitglieds abgegeben werden.

Die Beschlüsse des Vorstandes werden in gleicher
Weise beurkundet.
_ (Schluß folgt.)

Bekanntmachung
über Freigabe von Branntwein zur Versteuerung im

Oktober, November und Dezember 1915-
Dom 25 September 1915.

Auf Grund von 8 2 der Verordnung, betreffend
Einschränkung der Trinkbranntweinerzeugung, vom 31.
März 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 208) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. Juni 1915 (Reichs-Ge-
setzbl S. 409) wegen Aenderung der Bekanntmachung,
betreffend Einschränkung der Trinkbranntweinerzeugung,
bestimme ich:

In den Monatem Oktober, November und De¬
zember 1915 dürfen unverarbeiteten Branntwein ge¬
gen Entrichtung der Derbrauchsabgabe diejenigen Per¬
sonen in den freien Verkehr überführen, die es im
Betriebsjahr 1913/14 getan haben, und zwar im
ganzen bis zu zwölf vom Hundert der von ihnen
im Betriebsjahr 1913/14 versteuerten Menge.

Berlin, den 25. Septembeur 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Delbrück.
Berlin, den 5. Januar 1916.

Die von den Militärpolizei- Organen erlassenen
Polizeiverordnungen sind in bezug auf die Strafgelder
in gleicher Weise zu behandeln wie die der gewöhn¬
lichen(Zivil- Polizeistellen! die Strafgelder sind eben¬
falls in den Gemeindekassen zu vereinnahmen. Die
Tatsache, daß die Militärpolizei Gebiete polizeilich ge¬
regelt hat, die von der gewöhnlichen Polizei nicht ge¬
regelt waren, ist bedeutungslos.

Kriegsministerium.
I . A-: gez. v. WriSberg.

I Nr. L. 368.
Marienberg, den 10. Februar 1916.

Wird veröffentlicht.
Der Königliche Landrat.

I . D. : Winter.



Berlin W. 66, den 18. Dezember 1916.
Betrifft : Ausweis der Reichzentrale der Arbeits¬

nachweise für Beschäftigung einzelner
Kriegsgefangener bei Handwerkern usw.

Da es die zeitige Lage des Arbeitsmarktes zu-
läßt, so hat das Kriegsministerium in Uebereinstim-
mung mit dem Herrn Reichskanzler (Reichsamt des
Innern ) festgesetzt, datz bei einer Beschäftigung von ein¬
zelnen oder wenigen - etwa bis zu fünf - Kriegs¬
gefangenen bei Handwerkern und in ähnlichen kleinen
Betrieben von einer Justimmunng der Reichszentrale
der Arbeitsnachweise abgesehen werden darf.

Diese Bestimmung setzt aber voraus, datz sich die
betreffenden Arbeitgeber vor dem Antrag auf Abgabe
von Kriegsfangenenbei den örtlichen Arbeitsnachweisen
erfolglos um die benötigten Arbeitskräfte bemüht ha¬
ben und dies in Form einer Bescheinigung Nachweisen
können.

Kriegsministerium.
I . A. : Hoffmann.

Frankfurt (Main), 2. Februar 1916.
Verordnung.

Betrifft : Vorbeugende Mahregeln gegen Ver¬
wahrlosung der Jugend.

Für den mir unterstellten Korpsbezirk und - im
Einvernehmen mit dem Gouverneur - auch für den
Befehlsbereich der Festung Mainz bestimme ich:

1. Jugendlichen beiderlei Geschlechts unter 17 Jahren
ist der Besuch von Wirtschaften, Kaffees, Automaten-
Restaurants und Konditor eien nur in Begleitung ihrer
Eltern oder gesetzlichen Vertreter oder von diesen mit
Ueberwachung der Jugendlichen betrauten erwachsenen
Pesonen gestattet. Die Inhaber der genannten Unter¬
nehmungen dürfen den Aufenthalt von Personen, die
nicht zweifellos das 17. Lebensjahr vollendet haben
und nicht in Begleitnng ihrer Eltern usw. sind, in den
Wirtschafts- pp. Räumen nicht dulden.

Einkehr auf Reisen und Wanderungen fällt nicht
unter das Verbot.

2. Jugendlichen beiderlei Geschlechts unter 17 Jah¬
ren ist der Besuch von Kinos, außer zu polizeilich
zugelassenen Iugendvorstellungen verboten. Die In¬
haber dieser Unternehmungen dürfen Jugendliche, die
nicht zweifellos das 17. Lebensjahr vollendet haben
und nicht in Begleitung ihrer Eltern, gesetzlichen Ver¬
treter oder der von diesen mit der Ueberwachung der
Jugendlichen betrauten erwachsenen Personen sind, den
Besuch der Vorstellungen, außer den erwähnten Jn-
gendvorstellungen, uicht gestatten.

3. Jugendlichen unter 17 Jahren ist das Rauchen
an öffentlichen Orten verboten.

Die entgeltliche und unentgeltliche Abgabe von
Rauchwaren an Personen unter 17 Jahren ist verboten.

4. Personen beiderlei Geschlechts unter 17 Jahren
ist der Aufenthalt auf der Straße und öffentlichen Plätzen
in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. März nach 8 Uhr
abends, in der übrigen Zeit des Jahres nach 9 Uhr
abends verboten, wenn sie sich nicht in Begleitung ihrer
Eltern oder gesetzlichen Vertreter oder von diesen mit
der Ueberwachung der Jugendlichen betrauten erwach¬
senen Personen befinden.

Gänge von der Arbeit nach Hause oder zur Ar¬
beit fallen nicht unter das Verbot.

5. Zuwiderhandlungenunterliegen der Bestrafung
nach § 9 b des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4. Juli 1851. Inhaber von gewerblichen Un¬
ternehmungen der unter Ziffer 1, 2 und 3 genannten
Art haben für den Fall der Zuwiderhandlung außer¬
dem die Schließung ihres Betriebes zu gewärtigen.

6. Eine Strafverfolgung gegen Jugendliche, welche
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, findet
nicht statt.

7. Die Strafe trifft auch einen gesetzlichen Ver¬
treter oder sonstigen Aufsichtspflichtigen, der durch Ver¬
nachlässigung seiner Aufsichtspflicht eine Zuwiderhand¬
lung gegen diese Verordnung gefördert hat.

8. Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung in Kraft.

18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
Der Kommandierende General:

Freiherr von Gall, General der Infanterie.

Marienberg, den 9. Februar 1916.
Wird veröffentlicht.
Die Ortspolizeibehördedes Kreises werden ersucht,

vorstehende Verordnung in ortsüblicher Weise wiederholt
bekannt zu geben, insbesondere auch die Gastwirte usw.
darauf hinzuweisen und ihnen die genaue Beachtung der
gegebenen Bestimmung zur Pflicht zu machen.

Der Königliche Landrat.
I . D. : Wiuter.

Nachtrag
Nr. W. M . 600,1 . 16. K. R . A.

zu der Bekanntmachung,
betreffend Bestandserhebnng von tierischen und pflanzlichen
Spinnstoffen und daraus hergestellten Web-, Wirk- und

Strickgarnen
Nr. W . M . 58/9 . 15. K. R. A.

Vom 1. Februar 1916.
Nachstehende Anordnungen werden hierdurch auf Ersuchen

des Krisgsministeriums mit dem Bemerken zur allgemeinen Kennt¬
nis gebracht, daß Inwiderhandlungen gemäß der Bekanntmachung
über Borratserhebungen vom 2. Februar 1915 (R. G. Bl . S . 54)
in Verbindung mit den Erweiterungsbekanntmachungen vom 3.
September 1915 (RGBl . S . 549 und vom 21. Oktober 1915

RGBl . S . 684) bestraft werden.
Art. I. Meldepflichtige Gegenstände.

8 3 der Bekanntmachung Nr . W. M . 58/9 . t5 . K. R. A. vom
28. September 1915 erhält folgende Fassung:

8 3.
Meldepflichtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind:
a) sämtliche unverarbeiteten und in Verarbeitung befindlichen

Vorräte /der nachstehend näher bezeichneten tierischen und
pflanzlichen Spinnstoffe,

d) alle aus diesen tierischen und pflanzlichen Spinnstoffen her¬
gestellten Web-, Trikot, - Wirk - und Strikgarne , und zwar

in der in den amtlichen Meldescheinen vorgesehenen Einteilung:
Gruppe 1.

Vorkommnis die Schuld den Verkaufsstellen- Inhaber
oder seine Angestellten, so wird die Verkaufsstelle ach fätl
gehoben. ' mii

Inspektion der Kriegsgefangenenlager
18. Armeekorps. - | ma
gez. Augustin

Generalleutnant und Inspekteur.

Melde¬
schein1
A.  1. ungefärbte und gefärbte reine Schafwolle, Kamelhaar,

Mohair , Alpaka , Kaschmir, ungewaschen, rückengewaschen,
fabrikmäßig gewaschen, karbonisiert,

2. ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe aus reiner Schafwolle
Kamelhaar , Mohair , Alpaka Kaschmir, also Kammzug,
Kämmlinge, und Abgänge jeder Art dieser Spinnstoffe aus
Wäscherei, Kämmerei, Kammgarn - und Streichgarnspinneiei
Weberei , Strickerei und Wirkerei,

3. Zickel-, Ziegen -, Kälber-, Rinder -, Fohlen - und Pferde¬
haare mit Ausnahme von Schweif - und Mähnenhaaren.

B. Webgarne , Trikotgarne und Wirkgarne (Kammgarn Streich¬
garn, Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt ), gleichviel,
ob diese Garne hergestellt sind aus:

1. reiner Wolle , Kamelhaar , Mohair , Alpaka , Kaschmir,
ungewaschen, rückengewaschen, fabrikmäßig gewaschen, kar¬
bonisiert ohne oder mit Zusatz von Kunstwolle,

2 . Spinnstoffen aus reiner Schafwolle , Kamelhaar, Mohair
Alpaka , Kaschmir, also Kammzug, Kämmlingen, Abgängen
jeder Art aus Wäscherei, Kämmerei, Kammgarn - und
Streichgarnspinnerei , Weberei , Strickerei und Wirkerei,
ohne oder mit einem Zusatz von Kunstwolle,

3. aus Mischungen der unter 1 und 2 genannten Spinn¬
stoffe ohne oder mit einem Zusatz von Kunstwolle.

C Strickgarne (Hand- und Maschinen-Strickgarne aus Kamm¬
garn , Streichgarn Kammgarn mit Streichgarn gezwirnt)
gleichviel, aus welchen der unter B genannten Spinnstoffe
diese Garne hergestellt sind, ohne oder mit einem Zusatz

von Baumwolle oder anderen pflanzlichen Spinnstoffen.
_ Gruppe 2.

I . Nr. M . 493.
Marienbeg, den 10. Februar 1916.

Wird veröffentlicht.
Der Königliche Landrat.

J . V. : Winter.

Tg

Melde¬
schein2
A.

B.

Rohbaumwolle und Vaumwollabfälle einschließlichLinters
(Kunstbaumwolle ausgeschlossen). Die besondere Anord¬
nung betreffend Beschiagnahme und Meldepflicht von
Linters an die Kriegs -Chemikalien-Aktiengesellschaft, Berlin,

Mauerstraße 63, bleibt bestehen.
Wegen der Meldepflicht von Baumwoll -Lumpen

und neuen baumwollenen Stoffabfällen wird auf die Be¬
kanntmachung Nr. W II 285/5 . 15. K. R . A., und die
zu dieser Bekanntmachung erlassene Nachtrags -Verordnung
Nr. W . II. 4379/8 . 15. K. R . A. verwiesen.
Webgarne , Trikotgarne , Wirkgarne , Strickgarne ganz
oder vorwiegend aus Baumwolle , einfach oder gezwirnt.

Gruppe 3.
Welde-
fdie in 3
A.

B.

Bastfaserrohstoffe, im Stroh (ungeröstet nnd geröstet) ge¬
knickt, geschwungen, gebrochen, gehechelt und als Werg
oder jpinnfähiger Abfall.
Webgarne und Zwirne , ganz oder teilweise aus Bast¬

fasern hergestellt.
Gruppe 4.

Melde¬
schein 4
A.
B.

Rohe und unversponnene Bourette -Seide (Seidenabfälle)
Rohe Bourette -Webgarne.

Meldepflichtig sind nicht! nur die frei erworbenen
sondern auch die von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des
Königlichen Kriegsmiuisteriums zugewiesenen Bestände.

Vorräte , die durch Verfügung der Militärbehörden
bereits beschlagnahmt worden sind, unterliegen ebenfalls der

Meldepflicht. In diesem Falle ist im Meldeschein zu ver¬
merken, daß und durch welche Stelle eine Beschlagnahme
erfolgt ist.

Wolle auf dem Fell und ungeschnittenes Vastfaser-
stroh auf dem Felde ist nicht zn melden. Für Bastfaserstroh
besteht eine Meldepflicht nur, wenn die Gesamtvorräte einer
meldepflichtigen Person mindestens 100 kg. betragen.

Bei den übrigen Spinnstoffen besteht eine Melde¬
pflicht für jede  Menge ohi>4?Rücksicht auf Mindestvorräte.

Eine schätzungsweise Angabe des Gewichts ist bei
Spinnstoffen nur für in Verarbeitung befindliche Mengen
und für Bastfaserstroh zulässig / bei allen anderen Spinn¬
stoffen und bei Garnen nur in Ausnahmefällen und mit
Genehmigung des Webstoffmeldeamts . In solchen Fäüen
ist im Meldeschein anzugeben , daß es sich um eine Schätz¬
ung handelt.

Auch im Spinn - oder Iwirnprozeß befindlicheGarne
sind meldepflichtig. Dagegen sind nicht meldepflichtig:

1. Garne , die nach vollendetem Spinn - oder Zwirn¬
prozeß im Vorbereitüngsverfahren auf Scher- oder
Iettelmaschinen gelangt sind,

2. der Schuß an Webstühlen für das im Webprozeß
befindliche Stück der im Stuhl liegenden Kette,

3. Garne, die ausschließlich  als Nähgarne , Näh¬
zwirne und Maschinenzwirne zu verwenden sind,
sowie Strickgarne in handelsfertiger Aufmachung,

4. Garne im Besitze von Haushaltungen für den
Hausgebrauch.

Art. ii . Inkrafttreten.
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Mit ihrem Inkrafttreten wird der Nachtrag zu der Bekannt¬
machung W . M. 58/9 . 15. K . R . A. vom 31. Dezember 1915
fff . M. 428/12 . 15. K . R . A .) aufgehoben.

Die Meldung nach der neuen Fassung des § 3 ist erstmalig
ür den Bestand vom 1. Februar 1916 zu erstatten.

Frankfurt (Main ), den 1. Februar 1916.
Stellv. Generalkommando. 18. Armeekorps.

Frankfurt a. M , den 1. Februar 1916.
Das Verbot, KriegsgefangenenAlkohol zu verab¬

reichen, wird hiermit aufgehoben.
Es darf in Zukunft jedem Kriegsgefangenen auf

Arbeitskommandoals Belohnung für eine gute Tages-
eistung nach Beendigung der Arbeit pro Tag bis zu
/r Liter Bier oder Wein verabreicht werden.

Die Verkaufsstellen werden hiermit angewiesen,
den Kriegsgefangenen dieses Quantum nur dann zu
verabfolgen, wenn diese eine vom Arbeitgeber auszu¬
gebende Marke oder einen Berechtigungsschein vor¬
eigen und ihren Einkauf durch Scheckmarken bezah-

'en.
Es muß unter allen Umständen vermieden werden,

daß die Kriegsgefangenenmehr als das erlaubte Quan¬
tum erhalten. Die Erlaubnis zum Verabreichen von
Alkohol wird — falls sich Unregelmäßigkeitenergeben
sollten- sofort zurückgezogen. Trifft an einem solchen

Berlin W. 66, den 22. Januar 1916.
Auf den im Militärbetriebe befindlichen Eisenbah¬

nen des östlichen Kriegsschauplatzes werden gemäß
§ 123 der Verkehrs- und Tarifvorschriftenvom i.
Januar 1916 zum Besuch kranker oder verwundeter
sowie zur Teilnahme an der Beerdigung verstorbener
deutscher Krieger deren Augehörige zum halben Fahr¬
preise befördert, wenn sie durch Vorlage eines Auswei¬
ses Nachweisen, daß sie auf den preußischen Staatsbah.
nen die gleiche Fahrpreisermäßigung erhalten haben.
Mit Rücksicht hierauf habe ich mich entschlossen, die in
Rede stehende Fahrpreisvergünstigungauf den Strecken
der preußisch- hessichen Staateisenbahnen und der
Reichseisenbahnen in Elsaß - Lothringen allgemein auch
bis zu den Uebergangsstationen nach Rußland zu ge¬
währen, wenn die zu Besuchenden in russischen Laza^
retten liegen oder die Verstorbenen in Rußland beer-̂
digt werden.

Der Königlich Preußische Minister der öffentlichen ,
Arbeiten und Chef des Reichsamts für die Verwaltung

der Reichseisenbahnen,
gez. v. Breiteubach.
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Marienberg, den 9. Februar 1916. j
Wird veröffentlicht.
Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich,

vorstehenden Erlaß bei Ausfertigung der bestimmungs-A
gemäß beizu bringenden polizeilichen Bescheinigungen hri
zu beachten.

Der Königliche Landrat.
J . V. : Winter.
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vor

Kassel, den 26. Januar 1916. f ^
Der Herr stell». Millitärinspekteur der freiwilligen. lust

Krankenpflege hat aus den bei ihm eingegangeneu Be- nick
richten über die Tätigkeit in den Territorialbezirken zur
Sammlung von Weihnachtsliebesgaben sowie über deren Ba
Zusammenstellung und Weiterbeförderung an die Front die
ersehen, in welch hervorragender Weise alle in Frage den
kommenden Stelleu bemüht gewesen sind, in jeder Hin- von
sicht unseren braven Truppen das Gedenken der Heimat. Mc
vor Augen zu führen und ihnen eine Freude zu machen, beti

Der Herr stellv. Millitäriuspekteur hat mich des-ßan!
halb gebeten, allen Personen und Vereinigungen, dien
an dem Werk der Liebestätigkeit so aufopfernd mitge- zwi
arbeitet haben, seinen wärmsten Dank und seine rück- "Pa
haltlose Anerkennung zu übermitteln. Ge,
Der Territorialbelegierte der freiwilligen Krankenpflege.»

Hengstenberg. Mc
- deh

Marienberg, den 9. Februar 1916. und
Abdruck zur allgemeinen Kenntnis. sche

Der Vorsitzende. vor
J . D. Heyn.

Tgb. Nr. 6- 331.
Marienberg, den 10. Februar 1916. fü

Der Allerhöchste Gnadenerlaß vom 27. Januar 1916 m
über die Löschung von Strasvermerken nebst Ausführung?-»
bestimmungen ist als Sonderbeilage zum Regierungs- de
Amtsblatt Nr. 6 vom 5. Februar 1916 veröffentlicht. m
Unter Bezugnahme auf Ziffer 13 der Ausführungsbe¬
stimmungen mache ich darauf aufmerksam, daß der Er¬
laß nebst Ausführungsbestimmungenbei den Ortspoli¬
zeibehörden auszuhängen ist.

Der Königliche Landrat.
I . V.: Winter.
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I . Nr. L. 314.
Marienberg, den 8. Februar 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
In den nächsten Tagen werden Ihnen die Deck¬

register der Gemeindebullen nach erfolgter Prüfung von
hier aus wieder zugehen. Damit der Bullenpfleger wie
auch die einzelnen Viehalter stets Einsicht in die Deck¬
register nehmen können, ersuche ich Sie, die Decklisten
sofort nach ihrem Eingang dort dem Bullenpfleger
wieder auszuhändigen, der sie bis zum Schluß des auf
die Deckzeit folgenden Jahres aufzubewahren hat, so-
daß der Vullenhalter neben der lausenden, stets auch
die vorjährige Deckliste in Händen hat.

Bei der Prüfung der Listen im Allgemeinen hat
sich ergeben, daß die Listen bei weitem nicht mit der
erforderlichen Sorgfalt geführt werden. Insbesondere
ist des Oefteren das Alter, sowie Haarfarbe, Abzeichen,
Hörner, Rasse oder Schlag der gedeckten Kühe nicht
angegeben. In den meisten Fällen ist bei den Wester¬
wälder Kühen die Eintragung der Herdbuchnummer
hinter dem Tag der Deckung, trotz wiederholter An¬
weisung der Bullenhalter nicht erfolgt. Damit jedoch
der Kommission wie auch dem Herrn Kreistierarzt zu
jeder Zeit eine sachgemäße Prüfung hinsichtlich Zahl
und Rasse der von den einzelnen Bullen gedeckten Tiere
möglich ist, ersuche ich Sie, den Bullenpflegern die rich¬
tige Führung der Sprunglisten aufs neue zur Pflicht
zu machen und sie besonders daraus hinzuweisen, daß
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Mk aHsämtliche Spalten in den Sprunglisten ausgefüllt werden
mU ^ü t die ordnungsmäßige Führung der Deckregister

kmache ich Sie persönlich verantwortlich
Der Königliche Landrat.

5 . D. : Winter.
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Tnb Nr- K A. 990-

Marienberg, den 2. Februar 1916
Bekanntnrachrrng.

Die Wiederwahl des Karl Strobel zum Bürger¬
meister der Gemeinde Vorod habe ich auf eine weitere
8 jährige Zeitdauer bestätigt.

Der Königliche Landrat.
3 . V. : Winter.
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Großes Hauptquartier, 12. Febr. (W. B , Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

n die in Nach heftigem Feuer auf einen großen Teil unserer
Strecker Front in der Champagne griffen die Franzosen abends

und bet östlich des Gehöftes Maison de Champagne (nordwest-
nein auä lich von Massiges) an und drangen in einer Breite von
d ru op! noch nicht 200 Meter in unsere Stellung ein.
m Auf der Combres-Höhe besetzten wir den Rand
nd beer̂ §jnes vor unserem Graben von den Franzosen gesprengten

' Trichters.
... . M Oestlicher Kriegsschauplatz:
tticyen Vorstöße russischer Patrouillen und kleinerer Ab-
rwaltung Teilungen wurden an verschiedenen Stellen der Front

abgewiesen.
Balkan-Kriegsschauplatz:

Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 13. Febr. (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz.

3n Flandern drangen nach lebhaftem Artillerie¬
mgungen Kampfe Patrouillen und stärkere Erkundungsabteilungen

in die feindlichen Stellungen ein. Sie nahmen einige
wirkungsvolle Sprengungen vor und machten südöstlich
von Bocsinghe über vierzig Engländer zu Gefangenen.

177. ' Englische Artillerie beschoß gestern und vorgestern
, - die Stadt Lille mit gutem sachlichen Ergebnis ; Ver-
nwilligen lüste oder militärischer Schaden wurden uns dadurch
meu Be-l nicht verursacht.
irken zur Auf unserer Front zwischen dem Kanal von La
rer deren Vassee und Arras , sowie auch südlich der Somme litt
ie Front die Gefechtstätigkeit unter dem unsichtigen Wetter. 3n
r Frage den Kämpfen in der Gegend nordwestlich und westlich
der Hin- von Vimy bis zum 9. Februar sind im ganzen 682
: Heimat Mann gefangen genommen worden, die Gesamtbeute
machen, beträgt 35 Maschinengewehre, zwei Minenwerfer und

ich des- | anderes Gerät.
gen, die Unsere Artillerie nahm die feindlichen Stellungen
d mitge- zwischen der Oise und Reims unter kräftiges Feuer;
re rück-?Patrouillen stellten gute Wirkung in den Gräben des

Gegners fest.
mpflege. ; 3n der Champagne stürmten wir südlich von Ste.

Marie ä Py die französischen Stellungen in einer Aus¬
dehnung von etwa 700 Meter und nahmen 4 Offiziere
uud 202 Mann gefangen. Nordwestlich von Massiges
scheiterten zwei heftige feindliche Angriffe. An dem
von den Franzosen vorgestern besetzten Teile unseres
Grabens östlich von Maison de Champagne dauern
Handgranatenkämpse ohne Unterbrechung fort.

Zwischen Maß und Mosel zerstörten wir durch
fünf große Sprengungen die vorderen feindlichen Gräben

lar 1916 in je 30 bis 40 Meter Breite.
hrungs-I Lebhafte Artilleriekämpfe in Lothringen und in
ierungs- iden Bogesen. Südlich von Lusse(östlich von St . Dis)
sentlicht.*
ungsbe
der
»rtspoli
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drang eine deutsche Abteilung in einen vorgeschobenen
Teil der französischen Stellung ein und nahm über 30
3äger gefangen.

Unsere Flugzeuggeschwader belegten die feindlichen
Etappen und Bahnanlagen von La Paune und Poper-
inghe ausgiebig mit Bomben. Ein Angriff der feind¬
lichen Flieger auf Chistelles(südlich von Ostende) hat
keinen Schaden angerichtet.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Die Lage ist im Allgemeinen unverändert.
Oestlich von Baronowilschi wurden zwei von den

Russen noch auf dem westlichen Schara-Ufer gehaltene
Vorwerke erstürmt.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 14. Febr. (W. T. V. Amtlich).

Westlicher Kriegsschauplatz:
Die lebhaften Artilleriekämpfe dauerten auf einem

großen Teile der Front an. Der Feind richtete nachts
sein Feuer wieder auf Lens und Lievin.

Südlich der Somme entwickelten sich heftige Kämpfe
um einen vorspringenden erweiterten Sappenkopf unserer
Stellung. Wir gaben den umfassenden Angriffen aus-
gesetzren Graben auf.

3n der Champagne wurden zwei feindliche Gegen¬
angriffe südlich von Ste. Marie ä Py glatt abgewiesen.
Nordwestlich von Tahure entrissen wir den Franzosen
im Sturm über 700 m. ihrer Stellung. Der Feind
ließ sieben Offiziere, über dreihundert Mann gefangen
in unserer Hand und büßte drei Maschinengewehre,
fünf Minenwerfer ein. Die Handgranatenkämpse öst¬
lich von Maison de Champagne sind zum Stillstand
gekommen.

Südlich von Lusse(östlich von St . Die) zerstörten
wir durch eine Sprengung einen Teil der feindlichen
Stellung.

Bei Obersept (nahe der französischen Grenze nord¬
westlich von Pfirt ) nahmen unsere Truppen die fran¬
zösischen Gräben in einer Ausdehnung von etwa 400
m. und wiesen nächtliche Gegenangriffe ab Einige
Dutzend Gefangene, zwei Maschinengewehreund drei
Minenwerfer sind in unsere Hand gefallen.

Die deutschen Flugzeuggeschwader griffen Bahnan¬
lagen und Truppenlager des Feindes auf dem nörd¬
lichen Teile der Front an.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Abgesehen von einigen für uns erfolgreichen Patrouil-

lengefechten hat sich nichts von Bedeutung ereignet.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Die Versenkung des „Suffren.
Konstantinopel, 12. Febr. Das vor der Reede

von Beirut versenkte französische Flaggschiff „Suffren"
sank mit 850 Mann Besatzung innerhalb zwei Minu¬
ten ; niemand konnte gerettet werden. Der Eindruck
dieser vom Heldenmut und der Leistungsfähigkeit der
deutschen Tauchbote erneutes Zeugnis ablegenden Wa¬
ffentat wird besonders in Syrien gewaltig sein. Die
feindlchen Geschwader schalteten an der syrischen Küste
nach Belieben. In feiger Weise wurden offene Städte,
die keine Verteidigungsmöglichkeithaben, beschossen.
Die Versenkung des „Suffren" ist eine gerechte Strafe
auch für die mutwillige Beschießung der deutschen Kon¬
sulate in Alexandrette und Haifa im Sommer 1915.

Der große Kriegsrat in London.
Haag, 12. Febr. Der am Donnerstag abgehaltene

Kriegsrat der Verbündeten ist einer der größten, die
bisher abgehalten wurden. Von englischer Seite waren
zugegen: Asquith, Lloyd George, Balfour, WcKenna,
Bonar Law, Grey, French. Admiral Sir Henry Jack¬
son und einige Admirale und Generale.

Der Vormarsch in Albanien
Sofia, 14. Febr. (W. T. B. Nichtamtlich.) Das

Hauptquatier gibt bibt bekannt: Die bulgarischen Trup¬
pen besetzten gestern Elbasan. Die Bevölkerung berei¬
tete ihnen eiuen sehr warmen Empfang. Die Stadt
ist beflaggt.

Fieri besetzt.
Athen, 14. Febr. Havas meldet: Die .'Bulgaren

haben Fieri (25 Kilometer vou Dalona) in Albanien
besetzt.

Von Uafy nnö  Fern.
Marieuberg, 15 Febr . Heute morgen zeigten

sich die Höhen des Westerwaldes !wieder im Winter¬
kleid. Nachdem gestern abend bei orkanartigem Sturm
heftige Regenschauer sich einstellten, trat in vergangener
Nacht bei niederer Temperatur Schneefall ein. Der
Sturm, welcher etwas nachgelassen, hat auch heute an¬
gehalten und treibt den niedergehenden Schnee und
Regen dem Wanderer ins Gesicht. Hoffentlich wird
der fast tägliche Wechsel in der Witterung bald einem bestän¬
digeren Wetter Platz machen und der immer wieder
zurückkehrende Winter das Feld räumen^

- Die für Angehörige kranker oder verwundeter
deutscher Kriegsteilnehmer vorgesehene Fahrpreisermä¬
ßigung wird jetzt auch zu den Uebergangsstationen nach
der Schweiz gewährt, wenn die Kriegsteilnehmer in
französische Gefangenschaft geraten und zur Erholung in
der Schweiz untergebracht sind.

- An der Königlichen Lehranstalt für Wein-,
Obst- und Gartenbau zn Geisenheima. Rh . finden im
Jahre 1916 folgende Unterrichtskursestatt:

1. Oeffentlicher Reblauskursus in der Zeit vom 14.
bis 15. Februar, 2. Obstbaukursus in der Zeit vom
14. bis 26. Februar, 3. Baumwärterkursus in der
Zeit vom 14. bis 26. Februar , 4. Pflanzenschutzkursus
in der Zeit vom 15. bis 17. Juni , 5. Obstbaunachkur-
sus in der Zeit vom 24. bis 29. Juli , 6. Baumwärter-
nachkursus in der Zeit vom 24. bis 29. Juli , 7. Obst¬
verwertungskursusfür Männer iu der Zeit vom 31. Juli
bis 10. August, 8. Obstverwertungskursus für Frauen
in der Zeit vom 14. Juli bis 19. August. Das Un¬
terrichtshonorar brträgt : Für den Kursus 1: nichts. Für
den Kursus 2 und 5 : Preußen 20 Mk , Nichtpreußen
(auch Lehrer) 30 Mk. Preußische Lehrer sind frei. Per¬
sonen, die uur am Nachkursus(Nr 5) teilnehmen, zah¬
len 8 Mk., Nichtpreußen 12 Mk . Für den Kursus 3
und 6 wird ein Honorar von 10 Mk. erhoben. Per¬
sonen, die nur am Nachkursus (Nr 6) teilnehmen, ha¬
ben 5 Mk. zu zahlen. Für den Kursus 4 : Preußen
und Nichtpreußen 10 Mk. Für den Kursus 7 : Preußen
10 Mk., Nichtpreußen 15 Mk . Für den Kursus 8:
Preußen 6 Mk., Nichtpreußen 9 Mk . Anmeldungen
sind unter Angabe der Staatsangehörigkeit zu richten
an die Direktion der Königlichen Lehranstalt. Wegen
Zulassung zum Reblauskursus (Nr. 1) wollen sich Per¬
sonen aus der Provinz Hessen-Nassau an den Herrn
Oberpräsidenten in Cassel, Nichtpreußen an ihre Lan¬
desregierung wenden. Weitere Auskunft ergeben die
von der Lehranstalt kostenlos zu beziehenden Satzungen.
Zum Schluß wird noch bemerkt, daß die unter 2, 3, 5
und 6 aufgeführten Kurse Veranstaltungen der Land¬
wirtschaftskammer in Wiesbaden sind.

Stockholm, 12. Febr. Russische Blätter melden,
daß in Moskau Teurungskrawalle stattgefunden haben,
wobei etwa 200 Warenlager geplündert wurden. Der
Schaden beträgt 50 Millionen Rubel. Die Lebens¬
mittelpreise wurden von den Behörden herabgesetzt.

Paris, 14. Febr. Die Verleger der Pariser Zei¬
tungen haben einen Ausschuß gebildet zur Beschaffung
von Ieitungspapier, das wegen des Mangels von Roh¬
stoffen immer seltener wird. Die Zeitungen sollen ver¬
anlaßt werden, ihre Seitenzahl so viel als möglich ein¬
zuschränken.

ErUKönigl. Oberförsterei Kroppach!'̂ ±±±±±±±±±±±̂c±±±±±±±±±^
oI 'zu  Hachenburg ^ Große SendungCarbid

Sfl

verkauft am Donnerstag , den 24. Februar d. Is . , 10 Uhr
vorm., im Pilgerhaus Marienstatt aus dem Schutzbezirk
Marienstatt . Distr. 51d Struth, 58 Berndert, 67 d Dotzelberg,
71 ei Vuchholz und Totalität:

Eichen: 1 rm Scheit, 4 rm Knüppel, 430 Wellen,
Buchen : 4 rm Nutzscheit, 183 rm Scheit, 32 rm Knüppel,

4240 Wellen.
1 A. Laubholz : 2 rm Scheit, 2 rm Knüppel, 210 Wellen,

Nadelholz : 317 FichtenstangenI.- III. Cl., 7 rm Scheit,
1 9 rm Knüppel.

ivtleaer 1 , $ ®rren Bürgermeister werden um ortsübliche Bekannt-
d-s aufp ^ ung ersucht.
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empfehlen als vortreff¬

liches Hustenmittel

Millionen

Wilhelm Pickel,
Inh.: Carl  Pickel , Hachenburg.

Heiserkeit, Verschleimung, |
Keuchhusten, Katarrh,

schmerzenden HalS, sowie
als Vorbeugung gegen Er¬
kältungen, daher hochwill¬
kommen jedem Krieger!
fifjAA  not . begt. Ieug-
" tvf vf nisse von Aerzten
und Privaten verbürgen den

sicheren Erfolg.
Paket 25 Pfg ., Dose 50 Pfg .«

iKriegspack. 15 Pf ., kein Porto .I
^Iu haben inApotyeken sowie bet|

E. Zitzer in Marieaverg,
Ant. Scheider in Alpenrod,

Gustav Kessler in Kof.



Königl . Oberförsterei Kroppach
in Hachenburg

verkauft nach dem Einschläge durch schriftliches Meistgebot
folgendes Nutzholz:

Schutzbezirk Nifter:
Los 1 : Distr. 45b, EichenstämmeB : II. El. 8 Stück mit 7,62

fm ; III . El. 7 Stück mit 4,77 fm ; IV. El. 17 Stück
mit 9,47 tm.

Los 2 : Distr. 17, 18, 20a, EichenstämmeB : IV. CI. 43 Stück
mit 30,43 fm.

Los 3 : Distr. 17, 18, 20a, EichenstämmeB : V. El. 103 Stück
mit 47,17 fm.

Los 4 : Distr. 17, 18, HainbuchenstämmeB ; III. El. 1 Stück
mit 0,36 fm ; IV . El. 13 Stück mit 6,20 fm; V. El.
22 Stück mit 6,29 fm.

Los 5 : Distr. 41c, 45b, Fichtenstämme(trocken) : II. TI- 1 Stück
mit 1,19 fm ; III . El. 1 Stück mit 0,57 fm; IV. El.
91 Stück mit 16,25 fm. Fichtenstangen(trocken) : I. El.
504 Stück; II. El. 691 Stück; III . El. 2025 Stück-

2. Schutzbezirk Marienstatt.
Los 8: Distr-58, Kiefernstämme: III. El. 4 Stück mit 2,12 fm;

IV. El. 277 Stück mit 62,96 fm.
Die schriftlichen Gebote sind innerhalb der Lose für jede ein¬

zelne Klasse abzugeben und zwar nicht für einen Festmeter oder
eine Stange, sondern im ganzen Betrag der einzelnen Klassen in
vollen Mark . Die Schlußsumme des ganzen Loses ist maßgebend.

Die Gebote sind verschlossen mit der Aufschrift „Nutzholz¬
verkauf " bis Samstag , den 4. März d. Js ., vorm 10.30, an
die Kgl. Oberförsterei Kroppach zu Hachenburg einzureichen mit der
Erklärung, daß Bieter sich den Berkaufsbedingungen unterwirft.
Die Oeffnung der Gebote erfolgt an demselben Tage 11 Uhr
vorm, im Gesch.-Zimmer der Oberförsterei (Schloß). Käufer sind
14 Tage an ihr Gebot gebunden. Innerhalb 8 Tagen nach dem
Zuschläge sind 20 °/g der Kaufsumme bei der Kgl. Forstkasse in
Hachenburg zu hinterlegen. Wegen Besichtigung des Holzes wende
man sich an Revierförster Weber zu Nister. Loseinteilung gegen
Schreibgebühr von Förster Unverzagt zu Hachenburg.

Kohoersteigerung.
Ämstlig, ien 19. fflmmr, norm, io Uhr
anfangend, werden in hiesigem Gemeindewald, Distrikt Eichholz,
Müschenbach4 b und Unter der Straße

165 Raummeter Buchen-Scheit- und
Knüppelholz,

5000 Stück Buchen-Wellen
öffentlich meistbietend versteigert. Anfang im Distrikt Eichholz.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Bekannt¬
machung ersucht.

Müschenbach, den 13. Februar 1916.
Der Bürgermeister : Döpner.

Kohversteigerung.
Die Gemeinde Steinebach verkauft

Snrnsing, den 19. Febnmr, morgens 10 Ahr
anfangend, aus den Distrikten 9 a, 11 und 1

340 Raummeter Buchen-Scheit- und
Knüppelholz,

4000 Buchen-Wellen,
10 Raummeter and . Laubholz-

Knüppel,
2800 and . Laubholz-Wellen.

Anfang im Distrikt 11, Dickeköpfchen , am Weg von
Langenbaum nach Gehlert.

Die Herren Bürgermeister der anliegenden Gemeinden werden
um ortsübliche Bekanntmachung gebeten.

Steinebach, den 14. Februar 1916.
Der Bürgermeister : Müller.

Im Anschluß an den am
Freitag , den 18. Februar d. Is.

stattfindenden Vrennholzverkauf kommen die nicht genehmigten
Eichenstämme zur Versteigerung und zwar:

Distrikt 25 c
9 Eichenstämme mit 13,20 fm.

Distrikt 30 a, Roter Klee
3 Eichenstämme mit 3,44 fm.

Distrikt 27, Vrückenstück
3 Eichenstämme mit 1,02 fm.

Distrikt 32 a, Roter Klee
3 Eichenstämme mit 6 fm.

Hachenburg, den 12. Februar 1916.
Der Bürgermeister : Steinhaus.

Kotzversteigerung.
piontag, den 21. feknnr, norm. 10 Uhr
beginnend, werden im hiesigen Gemeindewald, Distrikt Altebehang
und Höchsten

781 Raummeter Buchen - Scheit- und
Knüppelholz

versteigert. Anfang im Distrikt Altebehang.
Die Herren Bürgermeister des Kreises werden um gefällige

ortsübliche Bekanntmachung ersucht.
Mündersbach , den 12. Februar 1916.

Der Bürgermeister : Kaus.

Durch günstige direkte Einkäufe ist mein Lager wieder
in allen Artikeln vollständig und bin ich in der Lage, noch zu
normalen Preisen verkaufen zu können.

Wilhelm Pickel,Hachenburg.
Inh. : Carl Pickel,

Tüchtiges, sauberes

Dienstmädchen
auf sofort  gesucht.

Frau Gastwirt H. Diecl
Marienberg.

«
I

$(Mum
aller Art

j kaufen Sie gut und billig bei
I August Schwarz
" Marienberg.

Eine Wohnung
bestehend aus 4 Zimmern und

Küche zu vermieten. l der
Heinrich Kramer, Großseifeg.̂ 0

Sögemler!
Auf
unde
lade

v • "d fi
Suche mehrere selbständig ^ -

Arbeiter für mein SSgeunun.
werk bei gutem Lohn.

Ferdinand Weth, pst st
Holzhandlung rsnal

und Dampfsägewerk, nzler
Freusburg a. d. Sieg (RheinlJm lf

Ar Sonramnion unb Ksnfirmtion
In unserer großen Abteilung für Herren- und Knaben- Bekleidung
bringen wir auch dieses Jahr in Kommunikanten- und Konfir-
manden-Anzügen eine reichhaltige Auswahl zu sehr billigen Preisen.

Ein - und zweireihige in allen Größen, moderne
Formen, in soliden Stoffen, Eheviot, Kammgarn etc., schön verarbeitet, -i  O 50

Mk. 28.00 24.00 22.00 18.50 14.50 bis

trordr
srwali
[rlin i

D.

M

Schwarze und weiße Kleiderstoffe.
Schwarze Kleiderstoffe (Me 2.10 1.50 1.20 1.10Qr

Cheviot , Diagonal etc. (60 cm) bis OO Pfg.

Weiße Kleiderstoffe Elle 1.75 1.50 1.20 75 on
Cheviot , Wollbatist etc. (60 cm) bis OO Pfg.

Einfarbige Kleiderstoffe Elle von 80 Pfg. an

Wii

:—: : Stickereistoffe in größter Auswahl.

Halbfertige Roben , Mädchen -Masche,
Knaben -Hemden, Kragen , Krawatten , Hüte und Handschuhe.

Kommunion -Tücher, Kränzchen, Ranken und Sträußchen.

2  Es
m Fiel

fisch oi
Mchth
jgrabe

tech«
latiblu
tenbe

Warenhaus$ ♦ROjCIWU Hachenburg.jt der
-inst iio
IF" *
jim e

.Und nr

fir Konfirmation und Kommunion.
Durch frühzeitige Einkäufe in ersten Fabriken bin ich in der Lage, große Auswahl und billige Preise zu stellen.

Ar Mädchen:
Aleiderstosse in schwarz, farbig, kariert und

weiß, alle Preislagen.
Ferner : Unterröckre , weiß und farbig,

Rränze , Ranken , Sträutze , Rerzen-
tücher , Handschuhe , Regenschirme,

sämtliche Wäsche rc.

Als Geschenk
erhält jeder Konfirmant oder Kommuni¬
kant bei Einkauf des Anzuges oder Kleides

einen guten
Filzhut oder Regenschirm umsonst.
Es liegt im eigenen Interesse aller Eltern,
die Kaufgelegenheit bei mir wahrzunehmen.

Kr Knoden:
Anzüge in schwarz, blauu. dunklen Stossen

in gUter moderner Verarbeitung
von den billigsten bis zu den feinsten.

Ferner : Hüte , Regenschirme , Aerzen-
tücher , Handschuhe , porhemden,
Rragen , Manschetten , Schlipse,

Sträutze , posenträger , sämtl. Wäsche rc.
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Kochteisst'-' i
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fragte
kannst
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Kanfßans Louis Friedemann :: fiadtenßurg.
Besichtigung meines Lagers ohne Kaufzwang gestattet.
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